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Der siam Gesellscha und Politik

Lohn bestimmt ist“ / denn die Be-
Die islamische Iradition hat einen Ausdruck stimmungen des Von Gott erlassenen bzw.
geprägt, der den Islam auswelst „Reli- autorıisjierten Gesetzes ehren die Men-gion und Staat”, als Empfänger und räger schen die erechtigkeit (7,29; 2,282; 57,25),einer ZO!  en Offenbarung, die S  —n n
ausgesprochen religiöse Elemente (Glaube, garantieren eine sichere Entscheidung
sittliche Normen, religiöse andlungen und („Wer hat eine bessere Urteilsnorm als
Übungen) enthält, sondern auch eine Gott?“ 5,50) und verheißen eın erfülltes
bensordnung durchsetzen die alle
TEl menschlichen Lebens (Familie, Ge- Leben: rr° dann wird er, der meılner
meinschaft, Staat, taatliche Bezie- Rechtleitung folgt, - irregehen und
hungen) erfa{ft und rege! Diese Zusam- cht unglücklich sSein  M 20,123)
menhänge zeigt der Verfasser, Professor
Religionswissenschaft der +h.- Dieses religiöse, direkt oder tlich aufultäti der Universität unster, folgen- der Autorität Gottes beruhende Gesetz be-den itragon

ansprucht den HANZEN enschen: seinen
Verstand, seinen Willen, sSeINe rteils-

eokratische Ordnung kraft, seine Handlungen. Es die
Grundlage, die Grundnorm und das

Der gläubige Muslim wird aufgefordert, rundgesetz der sozilalen und politischen
sich einem unbedingten Gehorsam dem nungVO  3 Gesellschaft und Staat
SOUveranen Willen Gottes unterwer- lam. Die chtlinien und Gesetzesvor-
fen, enn, die Überzeugung des slams, schriften des Korans SOWI1E die VerD1in!  -
die enschen sSind auf positıve ffen- chen Anwelsungen des erkünders des
barung Gottes, auf sSe1ine durch die Pro- Islams, Muhammad, sind die
pheten verkündeten Rechtsnormen und der ätigkeit der KReglerung, der afßstab
gesetzlichen Bestimmungen angewlesen, Z.U1 Legitimierung ihrer Autorität bzw.

den richtigen Weg einzuschlagen. Verurteilun ihrer Willkür. Die Be-
„Wem Gott kein Licht verschafft, den stimmungen des Gesetzes en die
o1bt EsS kein Licht”, ekr. der Koran Grundlage der Rechtsprechung und der
(24, 40), und: „Gott sagt die ahrheit, und Ausübung der Oitfentliıchen Amter. Ziel
br den rechten, Wegll (33,4).! der politischen des islamischen
Die eisung Gottes, die Ja usdruck sSe1- Staates ist, die Rechte Gottes E
1esSs SOUVeranen Willens wIe auch seiner Zu ringen und die und Interessen
Weisheit und Barmherzigkeit ist, acht der Muslime sichern, aber auch Von

den Untertanen ob en oderden enschen den Heilsweg eu:‘
„Dieser Koran leitet zı em, Wa richtiger Schutzbürgern der vorübergehend
ist, und verkündet den Gläubigen, die die Gäste zugelassenen Fremden Gehorsam
guten erke tun, S1Ee eın großer das Gesetz Gottes Z fordern, und

Orantexte werden nach meıiner ÜbersetzungvAr Der Koran, Übersetzun vVon Theodor
nter Mitwirkung VOI Muhammad Abdullah (GIB 783), ‚ıuterslo| 21
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1eS$5 auch PT.  ischen Leben urchzu- Ursprünge und vertraten unmehr VelI-
setzen. chiedene Meinungen, sS1e gingen Vel-

Aufgrund dieser indung der esell- schiedene Wege und pften SOgar
sch; und des Staates siam as, geneinander. gehö den

Aufgaben der Propheten, ach Möglich-wWwWas die us. VO:  „ Gott der Of-
fenbarung erlassenes esetz anerkennen, eit die verlorengegangene (1 WI1Ie-

und n das, n  z SIe VO:  a Gott sank- derherzustellen, die Meinungsstreitigkei-
ten überwinden, arheit ber dietionijerte Anordnung seines Propheten

gut kann INMan die islamische Sozial- und strıttigen Fragen zl ringen und die Men-
schen ZUr Gemeinsamkeit des GlaubensStaatsordnung als okratie bezeichnen. und des I1uns führen (vgl. 2,213;

Der Islam eine gemeinschaftsbildende Wenn nicht gelingen will, die Men-
Kraft schen allesamt €e]! zurückzu-

führen, dann sollen wenigstens die Mus-Der siam ist eiıne gemeinschaftsbildende lime ihrer(1es;  en „Und 1esacht den gemeinsamen Tau-
ben derus.und ihren gemeinsamen ist meın Weg, ist gerade. Folgt Und

folgt cht den verschiedenen egen,Gehorsam den Willen Gottes, wıe sS1e euch cht verschiedene ichtungensich den Bestimmungen Se1INeEeS Geset-
S ausdrückt, Zu den konstitutiven Ele- wegführen. Dies hat Er euch aufgetragen,
menten der islamischen Gesellscha: auf gottesfürchtig werde fi (6,153)

Diese €e]; Z.Uu wahren und VOTMMa Dieseesells: soll sich als die
„beste Gemeinschaft, die Je unter den fen Von innen UrCc. die Heuchler®) und

Von aufßen ZUu schützen, zahlte zu den Auf-enschen hervorgebracht worden 1stll gaben Muhammads.®(3,1 10), erwelsen.

Die orge der islamischen Gemein-
gilt also der Festigung des Glaubens Der siam eine Solidargemeinschaft

Die islamische Umma soll sich eINe SO-und der ar.  o des Gehorsams. Das
zweiıte jegen ist die Wahrung der Ein- lidargemeinschaft gestalten, denn „die
heit, die durch den o  ug des Glaubens Gläubigen SINd Ja Brüder  M4  / sa der Koran
und des Gehorsams zementiert wird, 49,10) Und noch einmal: „Die gläubigen
denn die Menschen wWaren Anfang Männer und Frauen sSind untereinander
eine emeinschaft, der Koran (2,213) Freunde”“ J‘ gemeinsamer Glaube
BErst der Unglaube und die Selbstsucht der hat ihnen geholfen, die frühere Feind-
Menschen P  g der u.. schaft ZU überwinden, und hat zwischen
sprünglichen meinschaft verschie- ihnen Vertrautheit gestiftet; hat S1e
ene Gruppen und Konfessionen, füreinander Freunde, ja er (und
tungen und Parteien. Die Menschen Schwestern) werden lassen 3,103) Das
entfernten sich SOomuıt Von derel der sagen, jenseits aller Nationa-

2 Zu denernund der Haltung des Korans ihnen gegenüber siehe meın But  S Khoury, Was
der Koran Heiligen Krieg? G  i 789), ‚uterslo| 1991, 36—38, 49-—50.

Trotz der onung derelder emeinschaft und der grundsätzlich auf alle Menschen bezogenenorderung, sich eiliner einzigen MEeINSC: zusammenzuschließen, und des Anspruchs des
auf universellee]  Sseiner Lebensordnung (vgl. 9,33; 48/ 61,9; siehe dazu weiıter unten, ET -

kennt der Koran einen praktisch nicht überwindbaren Pluralismus der Religionsgemeinschaften n
(vgl. 2,148; 5,48)
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litäten und aller verschiedenen Interessen druck bringt, er OSes muıt Gutem VeTl-

der Gruppen, derer und der Staaten gilt. Denn das könnte sSeinen idersacher
die Muslime sich (wenigstens theoretisch einen TEeUN! verwandeln: „Nic
und der utopischen Vision des lau- gleich sind die gute und die Tat
bens) Zl einem Universalismus des Islams Wehre ab muıt einer Tat, die besser ist, da
bekennen, der S1e wichti- wird der, zwischen dem und eine

Feindschaft besteht, als ware eınSCr seın soll als alle Partikulariısmen.
warmherziger Teun s (41,34; vgl 23,96;
13,22)sOzilalen Bereich zeigt sich die Solida-

tät der Muslime darın, S1IE bereit sSeıin
sollen, mıiıt den Armen und den Schwa- Die erel ZUT Versöhnung wird
chen der emeinschaft ZUu teilen Dazu manchen Sprüchen Muhammads, WI1e SIEe
dient die Entrichtung der gese  en die Überlieferung weitergegeben hat,
gabe vgl /0,24-25; 51,9, SOWI1E eın wichtiges jegen dargestellt:
auch das Almosengeben und die vielfälti- Die Pforten des Paradieses werden montags und
gCn ‚uwendungen: vgl 07,1—2; 89,1/-19 donnerstags geöffnet, und wird einem jeden
USW. Dies ist Sinne des Korans viel vergeben, der nich: anderes beige-

stellt, [1UX ınem Mann nicht, der Streit muit S@e1-mehr wert als die formelle Befolgung rtu-
1emmerL wird gesagtl. Lafst diese Zweleller Vorschriften: warten, bis sSie sich versöhnen. diese Zzwel
warten, bis sSie sich versöhnen. Lafßt diese Z7wel2,177: Frömmigkeit -  R darin,

uer Gesicht nach ÖOsten und Westen wendet. warten, DIS S1e sich versöhnen (Hadith-Sammlung
Frömmigkeit Gott, den Von Muslim).
Jüngsten Tag, die Engel, das Buch und die Pro- ere Erzählungen legen den Akzent
pheten glaubt, IMall, aus Liebe Zzu den auf die gegenseitige Liebe, die zwiıischenVerwandten, den Waisen, den Bedürftigen, dem

den uslimen herrschen sollte:Reisenden und den Bettlern Geld zukommen 1aßt
und (es) den Loskauf der Sklaven und Gefan- Ein gıng einen Bruder einem besu-
gCNCN ausgibt), und das verrich-
teit und diegatrichtet

chen. schickte einen Engel den Weg ent-
SCgHcCh begegnete, sagte Wohin

lidarıtät und Brüderlichkeit werdefl be- gehst du?
Er sagte möchte ınen Bruder Von die-achtet, eIuN die Gläubigen „die Grofßmut
SE en.

untereinander G vergessen“ f4 Br sagte: Ist twas schuldig, SOo  so du von
Das bedeutet unter anderem, der dieuld zurückfordern willst?
Muslim, der Ja Prinzip das ec hat, Er sagte: Nein, ıT ich [l ottes willen

liebe.Böses mıit Bösem vergelten, besser
daran tate, dem Widersacher das ZUSEC- Er sagte: bin der Sendbote Gottes, der

mut der Botschaft kommt, SCı liebt,fügte nrecht verzeihen. „Wenn wIıe du Bruder) (1 Gottes willen hebst“verzeiht, nachsichtig se1d und vergebt, SO (bei uslım).
ist Gott voller ergebung und er-
44  z1g 64, „Sie sollen verzeihen und
nachlassen. 1€e! nicht, Gott Stellung der Tau der islamischen
euch vergibt? Gott ist  - voller ergebung Gesellschaft
und barmherzig“” .22 besser
ware CS, e der Muslim seine Bereit- Um die Stellung der Tau Islam näher
schaft ZUT Versöhnung dadurch (1Aus- beschreiben, mukßfs anl zwischen dem

Zu Gott oder: seiner Liebe ihm, ZUIN eld.
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religiösen, dem rechtlichen und dem kul- den Frauen nicht zugänglich Warch, uch
turellen Bereich unterscheiden.° darf die Tau sich 1Ur VOT An-

religiıösen Bereich haben die Frauen gehörigen frei bewegen 4,34), Was
wWwI1Ie die Männer die rundpflichten der manchen ern die Einführung
Muslime zZz.u erfüllen: Glaubensbekennt- strenger Kleidersitten und SOBar des
nıS, Gebet, Fasten, gesetzliche Abgaben Schleiers begünstigt hat.

Die der Männer, den eDensSun-und Wallfahrt Gläubigen Frauen, die das
Gute tun, wird der Lo  S Paradies Vel- erhalt der Frauen und der Kinder SOWIE
heißen. die Sicherheit und das Gedeihen der
Im recC.  en Bereich werden J  OC die emeinscha SOTgCN, e  In einige
Frauen vielen Punkten cht als den Bestimmungen, die scheinbar eiIne Be-
Männern gleichberechtigt 'aC. „Sie nachteiligung der Frauen beinhalten.
en eine soziale Verantwortung gilt Cc5, Töchter die Hälfte dessen
n und Sind Gegenstand VOIl Be- erben, wWas ihrenernzukommt

O.  ung und Bestrafung wI1ıe die Maänner, Die Söhne, cht die Töchter, en Ja die
aber ihre Verantwortung ı sexuellen Pflicht, die übrige Familie
Bereich größer beim Mann, und die Be- Auch ist das Blutgeld, das eine EIIN!

S  a Von Verfehlungen fällt fter här- dete Tau übergeben werden soll, tradihNo-
ter au!:  N Dies erklärt sich uSs der besonde- nell geringer als der etrag, der einen

etonung der Ehre und UuSs der orge Mann fällig ware
n die Legitimität der Kinder und die In welchen ‚usammenhang die Vorschrift
araus folgenden Rechte (wie Anteil stellen ist, die das Zeugnis Von Zwel
Erbe SW.) Bei Übertretungen lau- Frauen bei rechtsrelevanten Akten Ver-

ensiragen wird die Verantwortung der lJangt, eın Mann genugen würde
Tau VO:  o manchen Kechtsgelehrten als (vgl. p ist nicht eutlich ZU-

ringer die des Mannes betrachtet, weil machen, da die Angaben der Uberliefe-
SIE allgemeinen eıne unmiittelbare Ge- wenig Vertrauen den Frauen)
ung der eMEeEeINSC. nach sich Z1e- und der echtstradition chutzmafnah-
hen Das traditionelle Ehe- und Famı- en die Frauen) verschieden sind.”®
Lienrecht Islam sieht f kulturellen Bereich betont das traditio-
Vorrangstellung des Mannes VOT': Polyga- elle Erscheinungsbild die Ungleichheit
mile, Mischehe, Rech!  e auf Entlassung der Von Mann und TauU. Die klassische Litera-
Frau, Vollmacht ber die TauU: 4, zeichnet (mitUusn; der jebesge-
islang ıng die tradıtionelle slamische dichte) auch eın ungünstiges Bild VO  3 der
esSeNXUsC. Von einer strengen Arbeitstei- Tau (Eitelkeit, List, Untreue, Aufbegeh-
lung aus, wobei der öffentliche Bereich S ). Heute versuchen Frauenorgani-
Domäne des Mannes und der innere Be- satıonen eiIne eu  g koranischer
reich der Familie Domaäne der Tau ist. Stellen und traditioneller Aussagen e_
Das besagen, dafß öffentliche Amter reichen. Sie sindem den Analphabe-
5 Vgl Zu den folgenden Ausführungen meinen Beitrag: Frau, Khoury/L. Hagemannf[P. Heıne, | Sa

m-Lexikon, pe)4036), Freiburg 1991, Zum gesamten Fragekomplex siehe Heıler,
Die Frau den eligionen der Menschheit, Berlin 1977; OUl  1ıba, Die Stellung der Frau

Kurzbrock (Hg.), Die Institution der Ehe, Berlin 1979; alther, {(ie Frau tuttg. 1980;
dies., Die Frau lam, Annemarıe chimme: Der ‚lam lJlamische Kul; zeitgenössischeStrömungen Volksfrömmigkeit, tuttga: 1990, 388—414; Rieplhuber, Die Stellung der Frau in den
eutestamentlichen Schriften und Koran, Altenberge 1986; Abdullah, Frau:
Khoury (He.), Lexikon der religiösen rundbe Judentum, Christentum, Islam, Graz 1987,
Aus meinem Beitrag: Frau, in: Khoury/L Hagemann/P. Heine, Islam-Lexikon, II reiburg 1991,
251—2572
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tismus den Reihen der Frauen Z ist Gottes Staat, dem das islamische Ge-
bekämpfen und die Gesellschaft ein!| setz und die VO: Islam festgelegte esell-
größere Beteiligung der Frauen den schaftsordnung und politische
meınsamen Aufgaben ZUu gewınnen. herrschen. Die emeinscha hat die

Pflicht, eigenes Gebiet die An-
Die islamische emeinschaft und die griffe der ein! verteidigen.er
iıcht-Musliıme hinaus hat sS1e sich aktıv einzusetzen,

auch Gebiet der iıcht-Muslime diesSe1INeSs Universalitätsanspruchs pPTO-
amilert der Islam seine Lebensor:  ung es ur e  g ZUu ringen.

Dieser £lic) wird nüge getan, WEe)universal gültig. er sich dazu einem OUrt, irgendwo der Welt,ufgerufen, den Herrsc  bereich des
enStaates auszudehnen, die Nor- Bemühungen die usbreitung des

INE der islamischen Gesellschaftsord- Machtbereichs des Islams unt:!  en
werden. Das Endziel des ampfes „auf

NUuN_N: universaler e  g ; ringen,
die Institutionen der politischen Struktur dem Weg Gottes”, wI1e sich der Koran AU!  n

TUuC. wird erst erreicht, \  W  VV  Vernn auch dasdes Islams Tra In der Welt zZzu errichten Gebiet der eın dem des siamsund somut eine eitliche Gesellschaft
unter islamischem ottesrech! ı en, angegliedert wird, VeIu der nglaube

endgültig ausgerottet ist, die icht-die möglichst alle enschen umgreift US. sich der Oberherrschaft des 1s-
Was 1es praktisch bedeutet bezug auf lams unterworfen haben. Der Friede wird
den sogenannten „Heiligen eg , auf erst erreicht und gilt erst endgültig,Toleranz und lidarıtät, soll folgen- die Grenzen desenStaatesden kurz dargelegt werden.‘ bis Il die Grenzen der Erde gelangen. Das

bedeutet J!  OC nicht, der Islam sich
Die Lehre vVom Heiligen Krıeg ständigem, vem Kampf die
Es gibt heute der islamischen Welt Nicht-Muslime befindet der einen Dau-
Rechtsgelehrte und militante Gruppen, erkrieg die fremden Öölker führen

mu{ Verträge und Abkommen dürfendie sich den estimmungen des klassi-
schen Rechtssystems des Islams Mittel- mıt ihnen geschlossen, Vereinbarungen
alter verpflichtet fühlen Es xibt aber auch getroffen und wWwIe wirtschaftli-
muslimische Gelehrte und Persönlichkei- che Beziehungen aufgenommen und
ten des öffentlichen Lebens, die die Ak- pflegt werden. Aber diese Kontakte und
zente Neu setzen und den Friedenswillen Beziehungen beinhalten nach der Ein-
des Islams unterstreichen. schätzung des klassischen Rechtssystems
Das klassische echtssystem des Islams des Islams keineswegs die erkennung
ennt eıne Auftelung der Welt Zzwel der Legitimität der fremden SGtaaten.
Gebiete: das Gebiet des Islams und das Vorübergehende und befristete riedens-
Gebiet des eges. Das Gebiet des siams zeıten sind IT eine ause auf dem Weg

Zum Heiligen Krieg siehe Majid Khadduri, War and PCaCcC the law of Baltimore
TY,Oleranz Altenberge 21986 (dort Literatur); ders., Was ıst 1os der lamischen(3

er Krieg, 1In: am-Lexikon, H, 349359 Zur Oleranz siehe Fattal, statut des non-musul-Freiburg 31991; ders., Was der KorannHeiligen Krieg? G  fa 789), Gütersloh 1991;

payS d’Islam, Beirut 1958; Paret, Toleranz und Intoleranz 21 (Frei-
burg/München 1970), Noth, Möglichkeiten und Grenzen islamischer Oleranz, 1n

29 reiburg/ München Khoury, Oleranz Altenberge 21986;
ders., Toleranz, Islam-Lexikon, ml 718-723.
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Islamisierung der Welt. Der slilam respektiert die Gewissensfrei-
Gegenüber dieser klassischen Position be- heit der Schutzbefohlenen und garantıert
onen einige Denker der islamischen ihnen ihre Religionsfreiheit. „ESs gibt keinen
Welt den orrang des Friedens, S  e [1UT Zwang der Religion”, proklamiert der

Endzustand, sondern als normalen Zu- Koran (2,256) So uUrien die Schutzbefoh-
lenen cht dazu geZWUNSHEN werden, ihrestand der Beziehungen der Menschen und

der Gemeinschaften zueinander. Zwar eigene Religion ZUu verlassen und den Is-
SINd die Vertreter dieser Position noch lam anzunehmen. er hinaus bein-
eiıne versprengte Minderheit, ihre Ansätze die Religions- und Kul:  €];
begründen jedoch eine O  ung die das Recht der Schutzbefohlenen, ihnre Kın-
Zukunft des Islams und SeINer Beziehun- der und ihre Glaubensgenossen der el-

Religion bzw. Konfession unter-SN ZUT: Weltgemeinschaft.®
weısen. uch steht ihnen das Recht ZU, die

SIamM und Toleranz Kulthandlungen ihrer Religion ZU vollzie-
hen Der Staat Jegt ihnen J  OC die Ein-Die rage ach der Toleranz ist unter schränkung auf, die Zeremonien ihreserem die rage ach der jeweligen es 1Ur innerhalb der Kultgebäudeaaund ach dem Rechtssta- un einer Weise vollziehen, die dem

tus, der den Minderheiten diesem Staat
zugestanden wird Das klassische religiösen Empfinden und dem Überle-

genheitsgefühl der Muslime nicht wider-
system des Islams geht VO'  3 eıner einheitli- strebt.
chen Gesellschaft aus, der Gesellschaft der Bel Mischehen gilt, eın Schutzbefohle-Muslime, welche ihre eziehungen ZUu den

CT eiıne muslimische Tau heiraten d  JMinderheiten auf der Grundlage Von Ver-
traägen regelt. Der Rechtsstatus der denn Verständnis der Rechtsgelehrten

birgt eine solche Ehe die efähr-derheiten beruht hier auf einem e  ag dung des Glaubens der muslimischenzwischen Eroberern und Unterworfenen, TAauU In sich. Wenn eine solche Ehezwischen Siegern Unı Besiegten, einem ich zustande kommt, mu(fßs S1Ce aufgelöstertrag, der da  C den uslimen die eigent- werden. Eın Schutzbefohlener, derlichen vollen urger des es und aus
den anderen 1Ur „Schutzbefohlene“ Wissen( die Rechtslage und das beste-
macht en! Verbot dennoch eiIne muslimische

Tau heiratet, mufß bestraft werden. EinDas hutzabkommen beinhaltet Muslim darf aber eine TauU a den Rei-hauptsächlic) die Pflicht der icht-Mus- hen der „Leute des Buches”, WIe enliıme, der islamischen rigkeit rtan un Christen Koran bezeichnet WEeTlI-se1n, sich dem islamischen Staat
genüber loyal ver.  en und die VeTl- den, heiraten, SO bestimmt der Koran

selbst 5,5) Solche Ehen werden J  OC.einbarten TIribute und Abgaben igen- VvVon den Rechtsgelehrtenchtempfohlen.und Kopfsteuern) entrichten. Der eiıne olcher Ehen bestehtGegenzug dazu verpflichtet sich der isla-
mische Staat, das en der ;oh- darin, die Tau sich eventuell 'an-

lafst t, den Islam anzunehmenlenen und die ihnen zugestandenen
Rechte i schützen. In bezug auf die Rechtsprechung stellt der

Zu denentender Vertreter iner islamischen Friedenstheorie vgl meine äge: Khoury,Oleranz und universale Solidarität der1C| des Islams, Althaus (Hg.), Christentum, Islam und
Hinduismus VOT den großen Weltproblemen, Altenberge 1988, 50—79; ders., Friede, am-Lexikon,II 259265
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Islam allgemeinen fest, die Jjewel- aber ihre Sind jene, die ihnen
lige Religionsgemeinschaft innere Ver- der islamische Staat gewährt. Und diese
waltungsautonomie genießt und die gewährten gehen VOoln einer
Rechtsprechung den jegen ihrer An- grundsätzlichen Ungleichheit VO:  3 MusiIi-
gehörigen ZUS  1g ist. Dies bedeutet und Schutzbefohlenen us.

und icht-Muslime sSind Ja S  er gleichbe-nicht, das islamische Recht bezug
auf die Schutzbefohlenen außer rech! Staat, S1e sindSalle Iräger

gesetzt wird; die allgemeine Zustän- der gleichen Grundrechte und der glei-
digkeit der islamischen chter bleibt be- chen Grundpflichten. Sie sSind auch cht
stehen. grundsätzlich gleichgestellt VOI dem Ge-
Die Ungleichheit der wohner des Lan- setz. Die icht-Muslime sind Z W den
des aufgrund ihrer Religionszugehörig- ugen des sliams nicht recht- und schutz-
eit deu!‘  en yolitischen Be- los; dennoch werden S1e eigenen Land
reich zutage. Denn geht hier E die als urger zweiter Klassehandelt. Diese
Ausübung der aC. Staat, und diese nung hat ZWalr der Vergangenheit
ist nach islamischem Recht ausschliefßlich das UÜberleben der christlichen Kirchen @I -

den en vorbehalten sind sich möglicht und Orient SOWI1e An-
die muslimischen Rechtsgelehrten dar- dalusien eın erträgliches, Ja zuweilen
ber einig, der ‚Uugang enAm- deihliches 7Zusammenleben gefördert.
tern Staat den Schutzbefohlenen Vel- ber 1ese Mischung VO  a Toleranz und
wehrt werden mu{ Denn, lauten ihre Intoleranz, diese relative tegration der
gumente, der Koran verbietet CcS5, die Nicht-Muslime Staat und Verwel-
icht-Muslime, wenigstens empfindli- SET)  a einen Rechtsstatus Von Fremden
chen Bereichen des Öffentlichen ebens, machte der PraxIis die Lebensgeschichte

Freunden zZzu nehmen und ihnen den der Schutzbefohlenen, en und
OrZug VOT den Gläubigen ZUu geben (vgl. sten, unter dem Druck der islamischen

Mehrheit oft und immer wleder Z.u einer3,28.118; 4,115.144; 60,1; uch be-
tont „Gott wird nIe den Ungläubigen Leidensgeschichte.
eine Möglichkeit geben, dieubi-
SCH vorzugehen“ 4,141) Und ach der siam und universale Solidaritäf”Überlieferung des adith habe Muham-
mad unterstrichen: „Der siam herrscht, DIie isherigen Ausführungen lassen

leicht erkennen, wI1Ie der Islam Lehrewird nicht eherrscht.“ Der ‚ugang
en Amtern würde iderspruch und TaxXx1ls ZU) rage der universalen Soli-
stehen nı  gen Stellung Staat, die darıtät steht. Wenn der Glaube die Mitte

des slams, das Banı der(1 der Ge-den utzbefohlenen zukommt
Zusammenfassend feststellen, sellschaft un! der wirksame aktor der

das klassische Rechtssystem des Zusammengehörigkeit der Gläubigen,
lams die ung eiıner esellsc muıt schliefßlich die Grundlage der pO.  C  en
7Z7wel Klassen VOIl ürgern vorsieht. Die ollwertigkeit der uslime Staat ist,
einen, die us.  e, sind die eigentlichen dann gibt 5 eiıne abgestufter olida-

rıtat muit den Menschen: eine olle Solida-ürger; die anderen werden toleriert. Es
wird ihnen eın Lebensraum verschafft, tat mıit den Glaubensgenossen, eine Teil-

Q  9 Siehe meıine Beiträge: Khoury, rıeden, Oleranz und universale lidarıtät der Sicht des Islams,
haus ..eni Islam und UlSMUS VOT den großen Weltproblemen, tenberge

1988, 50—79; ders., Was der KoranSheiligen Krieg? (GIB 789), Gütersloh 199  —
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Solidarıtä mıiıt den Andersgläubigen, wWwI1e 5,62: „Du wirst sicher nden, da{fs unter den Men-
schen diejenigen, die den Gläubigen stärkstenen un Christen, die INa  e als 1T@eil-

äubige Teil-Ungläubige bezeichnen Feindschaft zeıgen, die Juden un! die olytheı-
sten Sind. Und du wirst sicher nden, da{fs unter

kann, ndlich keine Solidarıtät mıiıt den ihnen diejenigen, die den Gläubigen In Liebe
Ungläubigen. nächsten stehen, die sind, welche IL ‚Wir sSind

TISteNn.Dieenund die Christen Sind ach dem
Koran Empfänger V{}  a UOffenbarungs- Aufgrund dieser und icher Aussagenbüchern und deren gÖöttlicher Botschaft,
auch WEeNNnNn S1e sich nicht azu ent- 1 Koran sehen ein1ıge Muslime die Mög-

1C  el eiINer Solidarität, die nicht LIUT dieschließen, den siam anzunehmen. Des- Muslime, sondern auch die Christenschreibt der Koran VOT, die en
un die Christen nıiıcht total ‚U-

fa{ist Darüber hinaus befürworten S1e eINe
Zusammenarbeit zwischenschließen, aber auch nicht total inte- praktische

Muslimen un Christengrleren.
50 rlaubt er den Muslimen, VO  } dem 1ele Muslime und auch einıge isten

gehen eıinen chritt weilter un fordern,CSSCH, Wasenun Christen zubereiten, da{fs der siam und das Christentum sichun! er Trklärt für zulässig, S1e Essen
der Muslime teilnehmen lassen. uch einer sogenannten „Heiligen Allianz“”
rlaubt er WI1e€e WIT bereits erwähnten die Ungläubigen un die Atheisten

zusammenschlieflen. ber die orderungjüdische oder chrıstlıche Frauen he!l-
raten ach elner ”  eiligen Allianz“” bleibt nicht

ohne soz1lale und politische Komplikatio-Wiıe 1 der Ungläubigen werden
auch 1er VOTL em die politischen Inter- 1ieN un wird eher negatıve Auswirkun-

CI haben Christen un Muslime olltender islamischen Gemeinschaft da- sich zusammentun, nicht 1ın erster LinıeHIC geschützt, da{fs 11a die Juden und jemanden kämpfen, sonderndie Christen nicht ohne welıteres Freun-
den nımmt. Der Koran wWarn: die Muslime ihren eigenen Beitrag ZUT Lösung der

TODIeme der Menschen un! ZALT Gestal-
VOT em VOTL der Freundschaft mMiıt den Ju-
den7 (ung einer humaneren Welt elisten. S1ie

könnten SOMIt ihre gemeinsame Verant-Was die Christen anbelangt, x1Dt ihnen
der Koran den Vorzug Vr den en wortung tragen für UuNseTe immMmer

zusammenrückende WeltIrotz er Kritik der christlichen TE
betont c_ die orößere ähe der Christen

den Muslimen
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